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Feuerbrand-
Blütenmonitoring  
2013–2015 (Teil 3)

Wenn aus dem sanften 
Mäuschen eine ruppige 
Ratte wird

Internationales Jahr  
der Hülsenfrüchte

Von Urdinkel und Blau bur-
gunder-Trauben zur Käse aus-
beute und Kälberfütterung

Vorsicht bei 
Neuinvestitionen von 
Traktoren und Anhängern

«DIE SCHWEIZER  
BAUERN KAUFEN  

AGRO MITTELLAND!»
Tel. 056 664 84 84, Fax 056 664 84 85 

E-Mail: info@agromittelland.ch

Grosses DÜNGERSORTIMENT,  
auch Blodünger. 

MILCHVIEHFUTTER für alle  
Bedürfnisse! Zuckerrübenpellet, 
Rapsschrot, Sojaschrot, Biosoja.

MV-SPEZIALITÄTEN:  
Kakaoschalen, Malzpellet,  
Regulierwürfel, Kälber- 
milchpulver, Mineralstoffe.

SCHWEINEFUTTER:  
1A-Antikannibal, Premix.

STROH: auch gemahlen,  
Lucerneballen, -Pellet.
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Ihre Versicherungsberatungsstelle:

Zürcher Bauernverband
Lagerstrasse 14
8600 Dübendorf
Tel. 044 217 77 50
www.zbv.ch

Für die Bauernfamilien!
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Mit uns planen Sie

Ihre Zukunft: fl exibel

gespart!
Regional- 
versammlungen 
2016
Hauptthema: «Verlust und  
Neuschaffung von Fruchtfolge- 
flächen im Kanton Zürich»,  
Referat der Fachstelle Bodenschutz

Montag, 11. Januar 2016
Restaurant Hirschen, Hinwil

Donnerstag, 14. Januar 2016
Strickhof, Wülflingen

Montag, 18. Januar 2016
Restaurant Löwen, Hausen am Albis

Versammlungsbeginn ist um 20 Uhr.

Der ZBV freut sich auf Ihre Teilnahme!
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Maschinenring Zürich 
Neuwiesenstrasse 5, 8630 Rüti 

T: 055 251 41 41 E: info@maschinenring-zh.ch 
I: www.maschinenring-zh.ch 

FB: www.facebook.com/mrzuerich

 Kleine Stöcke (20-40 cm): 25.- 
 Mittlere Stöcke (41-60 cm): 45.- 
 Grosse Stöcke (61-80 cm): 65.- 
 Sehr grosse Stöcke (81-100 cm): 95.- 
 Übergrosse Stöcke (101-120 cm): 120.- 
Zuschlag für Nichtmitglieder pro Position 
6.00 CHF. 
 Anfahrtspauschale pro Betrieb: 50.- 

(für Nichtmitglieder: 60.-) 
Preise exkl. MWST 

ANALYSEERGEBNISSE DÜRRFUTTER 2015 

Weniger, aber dafür besseres Dürrfutter
Die Analyseergebnisse 2015  
beim Dürrfutter zeigen durch
schnittlich eine bessere Quali  
tät im Vergleich mit den Vorjah
ren. Jedoch gibt es regional eini
ge Unterschiede. Die Region 8  
«Zürich und Thurgau» hat ein
mal mehr die Nase vorne, wobei 
die Spitze dicht beieinander 
liegt.

Das Dürrfutterjahr 2015 war geprägt 
von, teilweise regional stark ausge-
prägten, Trockenperioden, die man-
cherorts den Ertrag beim Emd massiv 
geschmälert haben. 

Beim belüfteten Dürrfutter wurde 
im Erntejahr 2015 ein mittlerer Ener-
giegehalt von 5,4 Megajoule Nettoener-
gie Milch (NEL) pro Kilo gramm Tro-
ckensubstanz (TS) und ein Rohprotein-
gehalt (RP) von 134 Gramm RP pro 
 Kilogramm TS erzielt. Im Vergleich 
zur Ernte im regenreichen Sommer 
2014 sind die Rohaschegehalte 2015 
deutlich tiefer und liegen im Durch-
schnitt nahe an der angestrebten Gren-
ze von unter 100 Gramm RA pro Kilo-
gramm TS. Regional gibt es jedoch Un-
terschiede. 

Sehr hohe Rohproteinwerte im Emd
Der Zuckergehalt ist etwas tiefer als im 
Vorjahr, allerdings im ersten Schnitt 
erwartungsgemäss deutlich höher als 
in den Folgeschnitten. Generell ist der 
Unterschied der Nährstoffgehalte zwi-
schen dem ersten und den folgenden 
Schnitten deutlicher als 2014. Auffal-
lend sind insbesondere die hohen Roh-
proteinwerte in den Emd-Schnitten. 

Insgesamt ist das diesjährige Dürrfut-
ter in Bezug auf Energie und Protein 
fast ausgeglichen, mit einem leichten 
Überschuss im APDE (absorbierbares 
Protein im Darm, das aufgrund der 
verfügbaren Energiemenge aufgebaut 
werden kann). Weitere Angaben der 
AGRIDEA sowie alle detaillierten Zah-
len zu den Analyseergebnissen finden 
Sie jetzt auf www.zbv.ch. –

BE R ATE R ECK E

Vorkaufsrechte im bäuerlichen Bodenrecht: Weitere Aspekte und Konstellationen
In einem früheren Artikel wurden die Vor-
kaufsrechte bei Hofübernahmen erörtert. 
Wie damals erwähnt, bewirken diese, dass 
ein «landwirtschaftliches Gewerbe» in der-
selben Verwandtenlinie respektive Stam-
meslinie gehalten werden kann, sofern sich 
die interessierten, vorkaufsberechtigten 
Personen zur Selbstbewirtschaftung des 
«landwirtschaftlichen Gewerbes» verpflich-
ten. 

Es ist somit nicht möglich, ein ganzes 
landwirtschaftliches Gewerbe an beliebige 
Personen andersweitig zu übertragen oder 
etwa auch nicht möglich, es auf den Ehe-
partner, der ja nicht derselben Stammes-
linie entstammt, zu übertragen. Dies wenn 
eine vorkaufsberechtigte Person (Kind, Kin-
deskind, Geschwister, Geschwisterkinder) 
sein Recht ausüben will.

Diese Vorgaben des bäuerlichen Boden-
rechtes, welche den freien Verkauf eines 
Betriebes eingrenzen, betreffen sowohl den 
Verkauf eines gesamten «landwirtschaftli-
chen Gewerbes», d.h. den Betrieb mit mehr 
als einer Standard-Arbeitskraft (SAK) als 
auch die Übertragung von «landwirtschaftli-
chen Grundstücken» (eine oder mehrere 
Parzellen, welche in der SAK-Berechnung 
weniger als eine SAK ausmachen). 

Wenn es sich bei der Übertragung «ledig-
lich» um «landwirtschaftliche Grundstücke» 
handelt, so sind die Vorkaufsberechtigun-
gen viel eingeschränkter. Vorkaufsberech-
tigt sind dann gemäss Art. 42, Abs. 2 des 
BGBB nur die Nachkommen (Kinder und Kin-
deskinder). Und diese müssen dann bereits 
selber Eigentümer eines Gewerbes sein, 
oder mindestens wirtschaftlich über ein sol-

ches verfügen. Zudem muss das Grund-
stück im ortsüblichen Bewirtschaftungs-
kreis dieses Gewerbes liegen. Im Kanton 
Zürich würde man mit einer Fahrdistanz von 
etwa 8 km noch im ortsüblichen Bewirt-
schaftungsbereich liegen, in Berggemein-
den kann die ortsübliche Bewirtschaftungs-
distanz deutlich über 10 km hinaus gehen. 
Beim Verkauf von landwirtschaftlichen 
Grundstücken ist es somit viel unwahr-
scheinlicher, dass Vorkaufsberechtigungen 
vorkommen.

Beim «Landwirtschaftlichen Gewerbe» 
hingegen ist die Einschränkung durch das 
«Vorkaufsrecht» rigider, wie man auch an 
folgendem Beispiel sieht. Ein Eigentümer 
eines landwirtschaftlichen Gewerbes hat 
dieses vor weniger als 25 Jahren von sei-
nen Eltern übernommen. Danach hat er 

 dieses bereits seit etwa 15 Jahren durch 
seinen Sohn A als Pächter bewirtschaften 
lassen. Unglücklicherweise verstirbt der 
Sohn A. Der Eigentümer möchte nun das 
Gewerbe übertragen. Es wäre nahe liegend, 
dass die überlebende Ehefrau des verstor-
benen Sohnes A (Pächter) das Gewerbe 
übernäme oder allenfalls der Enkel dersel-
ben Familie. Der Enkel ist, obwohl er Vor-
rang hat, noch deutlich zu jung und ohne 
eine Ausbildung. In diesem Moment können 
die weiteren Kinder des Eigentümers ein 
Vorkaufsrecht geltend machen, wenn sie 
das Gewerbe selber bewirtschaften wollen. 
Somit würde der Hof der bisherigen Päch-
terfamilie nach langjähriger Pacht wieder 
entzogen werden und an die Vorkaufsbe-
rechtigten übertragen. Dies ist in diesem 
Fall eine Konsequenz des Vorkaufsrechtes, 

wenn ein Eigentümer seinen Hof über län-
gere Zeit nicht überträgt, sondern nur ver-
pachtet.

Wie oben erwähnt, ist bei der «Vorkaufs-
berechtigung» zu unterscheiden zwischen 
«Gewerben» und «Grundstücken» und diese 
Unterscheidung ist abhängig von der SAK-
Zahl. Mit der Anpassung der SAK-Zahlen auf 
das Jahr 2016 könnten sich somit mögli-
cherweise auch die «Vorkaufsberechtigun-
gen» bei einem Betrieb verändern. Die 
neuen SAK-Zahlen gelten für diesen Bereich 
des bäuerlichen Bodenrechtes jedoch erst 
ab 1. Juli 2016. Für Geschäfte mit Stichtag 
vor dem 1. Juli 2016 gelten in diesem Be-
reich die bisherigen SAK-Zahlen.
 
Markus Zoller
Beratungsdienst ZBV –

Die Dürrfutterqualität 2015 ist im Vergleich mit den Vorjahren hoch,  
die Trockenperioden haben den Ertrag jedoch massiv geschmälert. 

ZBV- KU RS

Pensionspferdehaltung in der 
Landwirtschaftszone
Donnerstag, 21. Januar 2016, 14.00–17.30 Uhr
ZBV, Lagerstrasse 14, Dübendorf.
Bedeutung der Pensionspferdehaltung (PPH) in der Landwirtschaft. Raumplanerische 
 Möglichkeiten und wirtschaftliche Zahlen zur PPH. Praktische Beispiele im Kanton Zürich.

Referenten:  Ferdi Hodel, ZBV  
 Albert Kuhn, ARE  
  
Kosten:  Fr. 60.–   

Anmeldung: bis am 17. Januar 2016

Kursort:  Zürcher Bauernverband 
  Lagerstrasse 14
  8600 Dübendorf
  Tel. 044 217 77 33
  bauernverband@zbv.ch
   www.zbv.ch




